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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen
Hauptwörtern in diesem Dokument an einigen Stellen die männliche Form verwendet. Entsprechende

Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform
hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.

1. Einleitung

Dass  SportlerInnen  und  Coaches  ein  besonderes  Verhältnis  verbindet,  dürfte  unbestritten  sein.  Man

verbringt  viel  Zeit  miteinander,  kennt  sich  in  Extremsituationen,  reagiert  auf  gegenseitige  minimale,

emotionale Schwankungen. Coaches entscheiden über Kaderaufstellungen, Wettkampfbeschickungen oder

Trainingspläne,  sind mitverantwortlich für die sportliche Karriere und können nach mehreren Jahren der

Zusammenarbeit auch immer mal wieder zur emotionalen Stütze in schwierigen Situationen werden, nicht

zwangsläufig nur im sportlichen Kontext. Dennoch ist es wichtig, hier eine gesunde Grenze zu ziehen. Das

vorliegende Konzept zielt darauf ab, den SportlerInnen der Austrian Baseball Softball Federation (ABF) ein

Umfeld zu schaffen, in dem sie sicher und mit Freude dem Sport nachgehen können.

2. Ausgangssituation

2.1. Was ist sexualisierte Gewalt im Sport? 

Sexualisierte  Gewalt  umfasst  sowohl  die  im  Strafgesetzbuch  verankerten  erzwungenen  sexuellen

Handlungen ( §§ 177 ff. StGB) als auch sexualisierende Übergriffe durch Worte wie etwa sexistische Witze.

Zudem pornographisches Bild- oder Filmmaterial. 

Folgende Faktoren im Sport können sexualisierte Gewalt und Missbraich begünstigen:

■ die sehr körperzentrierten sportlichen Aktivitäten

■ der notwendige Körperkontakt, zum Beispiel bei Hilfestellungen

■ die spezifische Sportkleidung

■ die "Umzieh- und Duschsituationen", teilweise auch die unzulänglichen Anlagen hinsichtlich des Schutzes 

der Privatsphäre

■ die Rahmenbedingungen, zum Beispiel Fahrten zu Wettkämpfen mit und ohne Übernachtungen

■ Einzelbesprechungen oder -trainings

■ Rituale wie Umarmungen zum Beispiel bei Siegerehrungen

■ die enge Bindung zwischen Kindern und Jugendlichen und ihren Coaches

Erscheinungsformen von sexualisierter Gewalt und Missbrauch im Sport sind:

■ Übergriffe durch Sprache oder Gestik

■ Grenzverletzung bei Kontrolle der Sportkleidung

■ Übergriffe exhibitionistischer Art

■ Übergriffe bei der Hilfestellung
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■ Verletzungen der Intimsphäre durch Eindringen in Umkleiden und Duschen bis hin zu direkten Formen 

sexueller Gewalt, wie Vergewaltigung

2.2. Täter und Täterinnen 

Es gibt keine „äußeren Erscheinungsmerkmale“, an denen Menschen erkannt werden können, die andere

Menschen sexuell missbrauchen. Oft ist der Täter ein Mann mit tadellosem Ruf und gilt als guter Ehemann

und Vater; ein Mann, dem niemand zutrauen würde, dass er sich an Kindern vergreift. Sexualisierte Gewalt

und  Missbrauch  werden  von  Männern  und  seltener  auch  von  Frauen  aller  sozialen  Schichten,  aller

Berufsgruppen, aller Nationalitäten und aller Altersstufen verübt. Die Gewalt und der Missbrauch betreffen

alle Altersgruppen der Mädchen und Jungen, treten verstärkt vom Vorschulalter bis zur Pubertät auf. Auf die

Frage nach der Vorgehensweise, dürfte man sich in erster Instanz von der Angst vor dem „bösen, fremden

Mann“ verabschieden. Mehr als 80% aller betroffenen kannten den Täter bereits lange vor dem Übergriff. 

Die Annäherung eines/einer TäterIn an das Opfer verläuft schrittweise und wird als Grooming bezeichnet.

Zunächst wird das Umfeld der Betroffenen abgetastet und Grenzen ausgelotet, die TäterInnen machen sich

beliebt, bringen sich aktiv im Verein ein und zeigen sich von ihrer besten Seite. In der nächsten Phase kommt

es  zur  Annäherung  an  das  Opfer  durch  Zuwendungen  materieller  oder  emotionaler  Art,  wie  z.B.

Extratrainings,  spezieller  Betreuung,  Autofahrten,  etc.,  welche  mit  der  Zeit  zur  Selbstverständlichkeit

werden. Erst dann geht es in einer weiteren Phase darum, exklusive Zeit mit dem Opfer zu verbringen. Diese

Phase ist  meist  der Punkt,  an dem die Grenzen der Coach-AthletInnen-Beziehung überschritten werden.

Häufige  und  beliebte  Tatorte  sind  Autos,  Hotelzimmer  während  Auswärtsübernachtungen  oder  die

Täterwohnung.

Problematisch ist vor allem, dass Verhaltensweisen von Coaches, die einfach nur ein sehr enges Verhältnis zu

ihren  SportlerInnen  haben,  von  außen  kaum  von  „Grooming-Verhaltensweisen“  von  TäterInnen  zu

unterscheiden sind.  

2.3. Schutz durch Gesetzgebung

In Österreich hält das BV-G Kinderrechte in Artikel 5 folgendes fest: 

(1) Jedes Kind hat das Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, die Zufügung seelischen

Leides, sexueller Missbrauch und andere Misshandlungen sind verboten. Jedes Kind hat das Recht auf Schutz

vor wirtschaftlicher und sexueller Ausbeutung.

(2) Jedes Kind als Opfer von Gewalt oder Ausbeutung hat ein Recht auf angemessene Entschädigung und

Rehabilitation. Das Nähere bestimmen die Gesetze.

Doch der Schutz durch Gesetze gestaltet sich in der Praxis nicht so einfach. Zwar enthält das Strafrecht eine

lange Liste von Straftaten und sexueller Missbrauch wird, sofern es zur Anzeige kommt, selbstverständlich

auch  strafrechtlich  verfolgt,  allerdings  ist  ein  langfristig  laufender  Groomingprozess  nicht  klar  als

gesetzeswidrig  identifizierbar.  Viele  Elemente  dieses  Prozesses,  wie  z.B.  Autofahrten  anzubieten,
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SportlerInnen zu sich in die Wohnung einzuladen, Geschenke, Komplimente oder schlüpfrige Bemerkungen,

mögen zwar grenzüberschreitend in einem sicheren Trainingsumfeld sein,  verletzen aber keine Gesetze.

Dies bedeutet, dass die Verantwortung, SportlerInnen ein sicheres Umfeld zur Ausübung ihrer Sportart zu

bieten im System Sport liegt.

3. Schutzkonzept der ABF

3.1. Satzung

Folgender  Absatz ist  unter  § 6 „Rechte und Pflichten der Mitglieder“  der Satzung der Austrian Baseball

Softball Federation zu finden:

7) Die Austrian Baseball Softball Federation verurteilt jegliche Form von Gewalt, unabhängig davon, ob sie

körperlicher,  seelischer  oder  sexualisierter  Art  ist.  Die  Austrian  Baseball  Softball  Federation  und  ihre

Mitglieder verpflichten sich,

•  keinerlei  physische  oder  psychische  Gewalt  anzuwenden  (insbesondere  keine  sexuelle  Gewalt  oder

sexualisierte Übergriffe in Worten, Gesten, Handlungen und Taten),

•  die  persönlichen  Grenzen  und  individuellen  Empfindungen  zu  Nähe  und  Distanz  zu  achten  und  sich

dementsprechend respektvoll zu verhalten, 

• die in der Austrian Baseball Softball Federation gültigen Regeln in Hinblick auf den Schutz der Privatsphäre,

die Kommunikationskultur, das 6-Augen-Prinzip bzw. das Prinzip der offenen Tür einzuhalten.

3.2. Vertrauensperson

Die Vertrauensperson kann die erste Anlaufstelle für SpielerInnen in unsicheren und unklaren Situationen 
sein. Er/Sie kann gegebenenfalls an Fachstellen oder Krisenhilfe weitervermitteln. Jeder Verein sollte 
mindestens eine Vertrauensperson benennen und schulen, an die man sich in Problemsituationen 
vertrauensvoll wenden kann. So können Probleme frühzeitig aufgefangen und deeskalierend bearbeitet 
werden. Die Vertrauensperson muss, wenn davon auszugehen ist, dass weiterhin Gefahr für SportlerInnen 
besteht, angemessen handeln und reagieren (Fürsorgepflicht). Die Vertrauensperson verpflichtet sich 
außerdem ihr eigenes Wissen zum Thema zu erweitern und in den eigenen Strukturen weiter zu vermitteln.
Vertrauensperson in (Verdachts-)Fällen von (sexualisierter) Gewalt und Missbrauch in der ABF ist 
Helena Bruns
Sportzentrum Spenadlwiese
1020 Wien – Österreich
mobile: +43 664 241 3737
e-mail: helena.bruns@baseballaustria.com
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3.3. Aufklärungsmaßnahmen 

3.3.1. Allgemein

Die ABF hat den Anspruch an ihre Mitglieder, insbesondere in Coaching- und Betreuungspositionen, stets

sensibel  für  das  Thema  sexualisierte  Gewalt  und  Missbrauch  im  Sport  zu  sein.  Eine  umfassende

Informationsbroschüre  mit  Verhaltensempfehlungen,  Tipps,  Anlaufstellen  für  Betroffene,  etc.,  die  allen

Mitglieder über die Verbands-Homepage zugänglich sein wird, befindet sich bereits  in der Ausarbeitung.

Auch Plakate zur Vergegenwärtigung der Thematik innerhalb der Verbandsräumlichkeiten werden in diesem

Zuge ausgearbeitet. 

Ein entsprechendes Workshop-Konzept für alle Verbandsmitglieder wird bis Ende des Jahres präsentiert und

umgesetzt.

Des Weiteren wird allen Mitglieder nachdrücklich empfohlen, sich im Bereich Prävention von sexualisierter

Gewalt und Missbrauch mindestens grundlegend weiterzubilden, z.B. mit dem Online Kurs zur Prävention

von sexualisierter Gewalt im Sport: https://safesport.at/online-kurs/. 

3.3.2. Kinder und Jugendliche

MitarbeiterInnen,  die  in  regelmäßigem,  direktem  Kontakt  zu  Kindern  und  Jugendlichen  stehen,  sind

verpflichtet, sich regelmäßig in der Thematik weiterzubilden.

Ebenfalls in der Ausarbeitung ist ein Workshop-Konzept für Kinder und Jugendliche, in dem altersgerecht

ebenfalls für sexualisierte Gewalt und Missbrauch sensibilisiert werden soll. Den TeilnehmerInnen soll hier

vor allem das Erkennen von und Handeln bei  Grenzüberschreitungen,  sowohl durch Schutzbefohlene als

auch durch Peers, vermittelt werden. Die SpielerInnen sollen außerdem dazu ermutigt werden, ihre eigenen

Grenzen aufzuzeigen und bei  einer  Überschreitung dieser,  auf  sich aufmerksam zu machen und sich an

geeignete Kontakt-, bzw. Vertrauenspersonen zu wenden, welche ihnen ebenfalls in dem Workshop bekannt

gemacht werden.

 Zentrale  Ziele  des  Workshops  sind  Selbstbehauptung,  Selbstwahrnehmung  und  das

Wahrnehmen der eigenen Grenzen, sowie das Mitspracherecht zu fördern.

3.4. Kommunikation

Eine allgegenwärtige Präsenz der Thematik „(sexualisierte) Gewalt und Missbrauch im Sport“ wird innerhalb

der ABF verfolgt. Dazu gehört eine regelmäßige Kommunikation darüber bei Sitzungen, auf der Homepage,

im Newsletter, mit Plakaten, in Aus- und Fortbildungen zum Thema, etc.
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4. Gestaltung der Trainings- und Sportsituation

4.1. Umkleide und Duschsituation

- Die ABF stellt im Verbandssitz auf der Spenadlwiese in Wien getrennte Umkleide- und 

Duschmöglichkeiten zur Verfügung, um allen SpielerInnen größtmöglichen Schutz zu bieten. 

- Das Betreten dieser Räumlichkeiten, während sich SpielerInnen darin aufhalten, ist Eltern oder 

anderen Bezugspersonen nicht gestattet.

- Coaches oder andere Aufsichtspersonen betreten diese Räumlichkeiten nur bei „Gefahr“ und 

schützen dabei bestmöglich die Privatsphäre der SpielerInnen. 

- Es besteht Sichtschutz im Eingangsbereich der Umkleide-/Duschräume, Einblicke durch 

vorbeilaufende Personen sind nicht möglich.

- Auch die Mitgliedsvereine sind dazu angehalten, in ihren Sportstätten entsprechende Kriterien 

einzuhalten. 

4.2. Hilfestellungen

Hilfestellungen  sind  ausschließlich  fachgerecht  anzuwenden  und  die  SportlerInnen  sind  vorher  darüber

informieren,  dass  und  wo  sie  berührt  werden  und  es  ist  um  ihre  Zustimmung  zu  bitten.

Keinesfalls  sind absichtlich intime Körperregionen zu berühren. Eine achtsame und sorgfältige, aber auch

sichere Berührungskultur ist dafür Voraussetzung.

4.3. Einzeltraining 

Einzeltraining wird nur angeboten, wenn dieses dem Verein und den Erziehungsberechtigten bekannt ist und

jederzeit  andere  Personen  die  Sportstätten  betreten  und  Trainingssituationen  einsehen  könnten.

Idealerweise ist eine dritte Person (z.B. Elternteil oder weitere SpielerIn) anwesend.

4.4. Mitfahrgelegenheiten 

Mitfahrgelegenheiten sind möglichst so zu organisieren, dass TrainerInnen nicht mit einzelnen SportlerInnen

allein  unterwegs  sind.  In  Notfallsituationen oder  wenn dies  aus  anderen  Gründen nicht  vermeidbar  ist,

sollten  Minderjährige  mit  den  Erziehungsberechtigten  Kontakt  halten  können,  beispielsweise  über  das

Handy.

4.5. Übernachtungssituationen 

Übernachtungssituationen  sind  so  zu  gestalten,  dass  ein  größtmöglicher  Schutz  für  TrainerInnen  und

SportlerInnen gewährleistet ist,  indem Erziehungsberechtigte immer informiert  werden.  In jedem Fall  ist

sicherzustellen,  dass  gleichgeschlechtliche  Bezugspersonen  anwesend  bzw.  in  gemischtgeschlechtlichen

Kinder- und Jugendgruppen BetreuerInnen beiderlei Geschlechts dabei sind. 
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4.6. Verhaltensleitfaden für Coaches

Verhaltensleitfäden bieten nicht nur Schutz für die SpielerInnen gegen sexualisierte Gewalt, sondern geben

auch den Coaches Handlungssicherheit in heiklen Situationen und somit auch Schutz vor ungerechtfertigten

Verdächtigungen und Anschuldigungen. Im Anhang (Anhang 1) findet sich ein ausführlicher Leitfaden mit

Handlungsempfehlungen für Coaches. 

4.7. Feedbackschleifen zu Trainings- und Wettkampfmaßnahmen

Es besteht die Möglichkeit nach Trainings- und/oder Wettkampfmaßnahmen die Veranstaltung (bei Bedarf

auch anonym) zu evaluieren. Hierzu wird durch die Coaches bei Bedarf ein Feedbackbogen (siehe Anhang 2)

ausgehändigt. 

Die Erhebungen und Auswertungen erfolgen lediglich qualitativ. Es besteht auch die Möglichkeit zu einer

anonymen Feedbackgabe. In der Regel erhält die Vertrauensperson (sexualisierte) Gewalt und Missbrauch

den ausgefüllten Feedbackbogen und kann entsprechend des Inhaltes die nächsten Schritte bestimmen und

einleiten.  

5. Überprüfung der Coaches, Betreuungspersonen und MitarbeiterInnen

5.1. Eignung neuer MitarbeiterInnen

5.1.1. Strafregisterauszug

Die  ABF  lässt  sich  von  allen  neuen  MitarbeiterInnen,  die  in  einer  Coach-  und/oder  Betreuungsfunktion

agieren,  einen erweiterten Strafregisterauszug „Kinder-  und Jugendfürsorge“ vorlegen,  auch, wenn diese

unentgeltlich  aktiv  sind.  Der  Antrag  auf  Ausstellung  einer  Strafregisterbescheinigung  „Kinder-  und

Jugendfürsorge“ (siehe Anhang 3) wird den betreffenden Personen vor Beginn ihrer Tätigkeit im Verein zur

Verfügung  gestellt,  so  dass  die  Bescheinigung  bei  Tätigkeitsbeginn  vorliegt.  

Ohne Vorlegen einer solchen Bescheinigung, kann keine Zusammenarbeit entstehen.

5.1.2. Betreuung von Kindern und Jugendlichen 

Die Eignung von MitarbeiternInnen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, wird besonders ausgiebig

überprüft.  Neben  der  erweiterten  Strafregisterbescheinigung  werden  zusätzliche  Gespräche  mit

unterschiedlichen  Instanzen  geführt,  um  ein  umfassendes  Bild  über  den/die  neueN  MitarbeiterIn  zu

erhalten. Unter anderem wird in diesen Gesprächen auch eine standardisierte Abklärung der Einstellung zum

Thema „Nähe und Distanz“ durchgeführt (siehe Anhang 4). 

5.1.3. Verhaltenskodex

Ergänzend  zur  Strafregisterbescheinigung  unterschreiben  alle  neuen  MitarbeiterInnen  der  ABF  den

Verhaltenskodex  der  Austrian  Baseball  Softball  Federation  (siehe  Anhang  5).  Ohne  Unterschrift  dieses

Verhaltenskodex, kann keine Zusammenarbeit entstehen.
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6. Interventionen

„Nur wenn sexualisierte Gewalt in einem Umfeld grundsätzlich für möglich gehalten wird, können mögliche

Anzeichen wahrgenommen und zum Schutz von Betroffenen gehandelt werden.“ 

Wir empfehlen, bei einem Verdacht oder einer Vermutung nach dem untenstehenden Interventionsleitfaden

vorzugehen.  Dieser  Leitfaden  ist  als  Stufenplan  aufgebaut  und  richtet  sich  an  alle  Verantwortlichen  im

Sportbereich.

6.1. Wann besteht Interventionsbedarf?
1.  im  Falle  eines    vagen  Verdachts   (z.B.  durch  Gerüchte,  Beobachtung  von  kleineren  

Grenzüberschreitungen und merkwürdigem Verhalten oder einfach nur einem komischen Gefühl)

Es  gilt  den  Verdacht  ernst  zu  nehmen  und  aufmerksam  zu  bleiben!  Niemand  soll  zu  Unrecht

beschuldigt werden, dennoch ist es aber ebenso korrekt und verantwortungsvoll,  Beobachtungen

von Fehlerverhalten gegenüber SpielerInnen zu benennen. Bei einem vagen Verdacht bietet es sich

an,  sich  mit  vertrauensvollen  KollegInnen  auszutauschen oder  Hilfe  bei  einer  Beratungsstelle  zu

holen. 

2. im Falle eines   begründeten Verdachts   (z.B. ein Spieler erzählt mir von einem Übergriff)  

Die Sicherheit der betroffenen Person muss gewährleistet werden. Eine unmittelbare Konfrontation

des/der TäterIn mit den Anschuldigungen ist kontraproduktiv, da die Gefahr besteht, dass mögliche

ZeugInnen manipuliert  und oder  Druck  gesetzt  werden.  Hier  sollte  unbedingt  die  Unterstützung

durch eine Beratungsstelle in Anspruch genommen werden, um gemeinsam das weitere Vorgehen

zu planen.

3. im Falle eines   konkreten Verdachts   (z.B. durch Beobachtung von sexualisierter Gewalt)  

Das oberste Gebot ist hier,  die Situation sofort zu beenden. Dem/der TäterIn muss klar gemacht

werden,  solch  ein  Verhalten  nicht  akzeptiert  wird.  Der  Schutz  der  betroffenen  Person  muss

sichergestellt  und  Unterstützungsmöglichkeiten  angeboten  werden.  Es  sollte  unbedingt  die

Unterstützung  durch  eine  Beratungsstelle  in  Anspruch  genommen  werden,  um  gemeinsam  das

weitere  Vorgehen  zu  planen  und  mit  dem  Betroffenen  zu  klären,  welche

Unterstützungsmöglichkeiten es gibt.

Generell gilt: 

Bei  Wahrnehmung von Anzeichen,  die auf  einen möglichen Übergriff hinweisen könnten,  ist  es  überaus

wichtig, diese ernst zu nehmen: 

•  soziale  und  emotionale  Veränderungen  (z.B.  sozialer  Rückzug,  Vermeidungsverhalten,  überraschender

Ausstieg aus dem Sport) 

• (überraschende bzw. unerklärliche) Veränderungen im Leistungsbereich 
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• körperliche und psychosomatische Anzeichen

ES MUSS IMMER GEHANDELT WERDEN – UNTER DEN TEPPICH KEHREN IST KEINE OPTION! 

6.2. Handlungsanweisungen

In einem Verdachtsfall, niemals mit der Sorge allein bleiben. Die Schutz- und Präventionsbeauftragte, sowie

die Anlaufstellen sind jederzeit für Euch da und unterstützen Euch bei der weiteren Vorgehensweise. 

Niemals den/die TäterIn einfach konfrontieren! 

7. Anlaufstellen
7.1. Intern

Innerhalb des Verbandes ist es grundsätzlich immer möglich, sich an die Vertrauensperson in (Verdachts-) 
Fällen von (sexualisierter) Gewalt oder Missbrauch zu wenden (siehe Abschnitt 3.2.). 
Natürlich dürfen in eigenem Ermessen auch andere vertraute MitliederInnen des Verbands kontaktiert 
werden.

7.2. Extern

Erste Anlaufstelle außerhalb des Verbands sollte die vera*Sport Vertrauensstelle sein.

vera* ist die Vertrauensstelle gegen Belästigung und Gewalt in Kunst, Kultur und Sport. Für den Sport stehen 
speziell geschulte und erfahrene Ansprechpersonen zur Verfügung. 

Wer kann sich an vera* - Kompetenzbereich Sport wenden? 

 Sportler*innen und Betroffene von Belästigung und Gewalt im Sport, egal ob organisierter Breiten-, 
Leistungs- oder Spitzensport 

 Alle, die Fragen zu einem Vorfall oder einem Verdacht haben, oder selbst Betroffene von Belästigung
und Gewalt im Sport sind

Das macht vera* - Sport: 
Erstkontakt, Information, Beratung, Vermittlung, Betreuung und Begleitung bei Vorfällen von und Verdacht 
auf Belästigung und Gewalt im Sport → bei Fragen, Sorgen und Unsicherheiten oder Unklarheiten zu 
körperlicher, psychischer, sexualisierter Gewalt und Vernachlässigung 

Du hast ein Anliegen? Die Beratungsleistungen sind kostenlos! 

EMAILADRESSE: safesport@100prozent-sport.at  
TELEFON: ANRUF: +43 1 39 39 100 (Dienstag: 10:00 – 13:00 Uhr, Donnerstag: 10:00 – 13:00 Uhr)
SMS ODER SIGNAL: +43 664 9650022 
WEITERE INFOS: www.safesport.at 

Rat auf Draht 147
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Wenn man Hilfe braucht oder einfach nur reden möchte. 
Tel: 147 (rund um die Uhr)
www.rataufdraht.at

Kindernotruf
Anonym, vertraulich und kostenlos, niemand erfährt davon, BeraterInnen unterliegen der Schweigepflicht. 
Tel: 0800 - 567 567 (rund um die Uhr)
www.kindernotruf.at
office@kindernotruf.at

Frauenhelpline gegen Gewalt
Kostenlose telefonische Erst- und Krisenberatung für Frauen, Kinder und Jugendliche, die von Gewalt 
betroffen sind.
Tel: 0800 - 222 555 (rund um die Uhr)
www.frauenhelpline.at
frauenhelpline@aoef.at

Opfernotruf 
Der Opfernotruf bietet allen Gewalt- und Verbrechensopfern Hilfe und Beratung an. Anonym und kostenlos!
Tel: 0800 112 112
www.opfer-notruf.at
opfernotruf@weisser-ring.at

Männerberatungstellen in Österreich
Hilfe für Männer und Burschen in Krisensituationen
www.maennerwelten.at

Helping Hand(y)
Wenn Gewalt erlebt oder beobachtet wird.
0800 - 240 268 (tägl. 8-20 Uhr)

Die Möwe
Vertrauliche, anonyme und kostenlose Onlineberatung in Einzelchats
Tel: 0800 - 80 80 88 (tägl. von 08:00 bis 20:00 Uhr) 
www.gewaltinfo.at  oder www.die-moewe.at

8. Anhänge
8.1. Anhang 1: Handlungsempfehlungen für Coaches
8.2. Anhang 2: Feedbackbogen Wettkampf/Trainingslager
8.3. Anhang 3: Antrag auf Ausstellung einer Strafregisterbescheinigung „Kinder- und 

Jugendfürsorge
8.4. Anhang 4: Fragebogen zur Abklärung der Einstellung zu Nähe und Distanz
8.5. Anhang 5: Verhaltenskodex der Austrian Baseball Softball Federation
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Anhang 1:

Handlungsempfehlungen für
Coaches

Verhaltensleitfäden bieten nicht nur Schutz für die SpielerInnen gegen sexualisierte
Gewalt, sondern geben auch den Coaches Handlungssicherheit in heiklen Situationen
und  somit  auch  Schutz  vor  ungerechtfertigten  Verdächtigungen  und
Anschuldigungen.
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1. Kein/e SpielerIn wird zu einer Übung gezwungen.

2. Die Umgangssprache verzichtet auf sexistische und gewalttätige Ausdrücke.

3. Trainings- und Übungseinheiten werden immer mit zwei Coaches absolviert. Keine Einzeltrainings ohne 

Kontrollmöglichkeit: Bei geplanten Einzeltrainings wird möglichst immer das „Sechs-Augen Prinzip“ und/oder

das Prinzip der offenen Tür“ eingehalten. D.h. wenn ein Coach ein Einzeltraining für erforderlich hält, muss 

ein weiterer Coach bzw. eine weitere Person anwesend sein. Ist dies nicht möglich, sind alle Türen bis zur 

Eingangstür offen zu lassen. (Dies erschwert Übergriffe, da nicht auszuschließen ist, dass eine weitere Person

unbemerkt hinzukommen könnte.) 

4. Wir üben einen respektvollen Umgang gegenüber den zu betreuenden SpielerInnen aus, bleiben aber in 

der Rolle des Erwachsenen. Das schließt Kumpanei aus, da wir verantwortungsvoll eine Vorbildfunktion 

wahrnehmen. 

5. Wir achten und bewahren unsere eigenen Schamgrenzen als auch die der SpielerInnen. 

6. Unser Verhalten gegenüber den SpielerInnen im Training ist in jeder Hinsicht so ausgerichtet, dass der 

Eindruck sexueller Übergriffe gänzlich vermieden wird. 

7. Wir achten darauf, dass wir den Umkleideraum nicht betreten, solange SpielerInnen sich dort umziehen. 

Sollten wir, wenn erforderlich doch den Umkleideraum betreten, dann nur durch einen 

gleichgeschlechtlichen Coach.

8. Kein Duschen bzw. Übernachten mit SpielerInnen: Coaches duschen nicht gleichzeitig mit den 

SpielerInnen. Sie übernachten auch nicht in Zimmern gemeinsam mit SpielerInnen.

9. Wir informieren uns über die Möglichkeiten der Prävention und Intervention. 

10. Wir ziehen uns immer allein in einem separaten Raum um und wenn es den nicht gibt, zeitlich versetzt zu

den Spielern. Wir achten beim Umkleiden darauf, dass die SpielerInnen uns dabei nicht beobachten können. 

11. Wir tragen funktionale Sportkleidung (z.B. keine Bikinis, bauchfreie Shirts, tief ausgeschnittene Dekolletés

oder transparente Kleidung). 

12. Bei Einzelgesprächen fragen wir zuvor die SpielerInnen, ob wir die Tür zur Berücksichtigung der 

Vertraulichkeit schließen sollen. 
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13. Wir unterlassen anzügliche, sexistische und menschenverachtende Bemerkungen und unterbinden diese 

auch bei den SpielerInnen untereinander. 

14. Hilfestellungen geben wir nur da, wo sie methodisch sinnvoll sind. 

15. Bei Hilfestellungen, die Körperkontakt erforderlich machen, erklären wir vorher, wie eine 

funktionsgerechte Hilfestellung durchzuführen ist, begründen bestimmte Haltegriffe und holen uns die 

Erlaubnis des/der SpielerIn ein.

16. Wenn möglich veranlassen wir jeweils Hilfestellungen der weiblichen und männlichen SpielerInnen 

untereinander. Auch hier achten wir darauf, dass Grenzen nicht überschritten werden. 

17. Wir nehmen sexuelle Übergriffe unter den SpielerInnen ernst und helfen sowohl dem/der  betroffenen 

als auch dem/der übergriffigen SpielerIn. 

18. Bei Verdacht einer Straftat informieren wir umgehend den/die SchutzbeauftragteN. 

19. Wir machen unsere Verhaltensweisen gegenüber den SpielerInnen transparent. 

20. Wir unterstützen Präventionsansätze und legen freiwillig einen erweiterten Strafregisterauszug vor. 

21. Keine Privatgeschenke an SportlerInnen, auch bei besonderen Erfolgen werden keine Vergünstigungen 

gewährt oder Geschenke gemacht. (Diese Regelung erschwert es eventuellen TäterInnen SpielerInnen in ein 

persönliches Abhängigkeitsverhältnis zu bringen, um eine Aufdeckung zu verhindern.) 

22. SpielerInnen werden nicht in den Privatbereich des Coaches (Wohnung, Haus, Auto, Garten, Boot, Hütte 

usw.) mitgenommen. Diese Regelung gilt auch für das Angebot der Übernachtung bei Wettkämpfen bzw. 

Trainingslagern. 

23. Keine Geheimnisse mit SpielerInnen: Alle Absprachen, die ein Coach mit einem Kind bzw. Jugendlichen 

trifft, können öffentlich gemacht werden.

24. Körperliche Kontakte zu den SpielerInnen (im Training oder zum Trösten in den Arm nehmen oder um 

Mut zu machen) müssen von diesen erwünscht und gewollt sein und dürfen das pädagogisch sinnvolle Maß 

nicht überschreiten.

25. Transparenz im Handeln – Rücksprachen mit Team: Wird von einer der Schutzvereinbarungen aus 

wohlüberlegten Gründen abgewichen, ist dies mit mindestens einem weiteren Coach und/oder der 

Vertrauensperson der ABF zu sprechen. Dabei sind die Gründe kritisch zu diskutieren. Erforderlich ist eine 
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Einvernehmlichkeit beider über das sinnvolle und nötige Abweichen von der vereinbarten 

Schutzvereinbarung.

26. Jeder Coach hat ein erweitertes Führungszeugnis und einen unterschriebenen Ehrenkodex bei der ABF 

vorzulegen. Sollte dies nicht umgehend erfolgen, werden Coaches von ihrer Tätigkeit ausgeschlossen.
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Anhang 2:

Feedbackbogen
Wettkampf/Trainingslager

Austrian Baseball Softball Federation

Dieser Fragebogen dient der Evaluation der Betreuungssituation durch Coaches auf
Wettkampf oder Trainingsmaßnahmen.
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1. Die Veranstaltung war gut geplant und organisiert. 

o Stimme zu

o
o Neutral

o
o Stimme nicht zu

Bemerkungen: 
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2. Ich habe mich von den Coaches unterstützt und motiviert gefühlt.

o Stimme zu

o
o Neutral

o
o Stimme nicht zu

Bemerkungen: 
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. Ich habe mich von den Coaches wahr- und ernstgenommen gefühlt.

o Stimme zu

o
o Neutral

o
o Stimme nicht zu

Bemerkungen: 
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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4. Ich hatte das Gefühl, dass unsere Coaches auf die Fragen/Anliegen der SpielerInnen eingegangen 
sind.

o Stimme zu

o
o Neutral

o
o Stimme nicht zu

Bemerkungen: 
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

5. Die Coaches waren in schwierigen oder belastenden Situationen in angebrachtem Umfang für die 
SpielerInnen da. 

o Stimme zu

o
o Neutral

o
o Stimme nicht zu

Bemerkungen: 
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

6. Die Coaches haben sensibel auf die Emotionen im Team reagiert. 

o Stimme zu

o
o Neutral

o
o Stimme nicht zu

Bemerkungen: 
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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7. Die Coaches haben uns neue Fähigkeiten und Fertigkeiten beigebracht. 

o Stimme zu

o
o Neutral

o
o Stimme nicht zu

Bemerkungen: 
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

8. Die Coaches haben ein angebrachtes Verhältnis zwischen Nahe und Distanz zu den SpielerInnen. 

o Stimme zu

o
o Neutral

o
o Stimme nicht zu

Bemerkungen: 
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

9. Die Dynamik zwischen den SpielerInnen innerhalb des Teams habe ich als angenehm erlebt.

o Stimme zu

o
o Neutral

o
o Stimme nicht zu

Bemerkungen: 
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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10. Innerhalb des Teams gehen alle SpielerInnen respektvoll und rücksichtsvoll miteinander um.

o Stimme zu

o
o Neutral

o
o Stimme nicht zu

Bemerkungen: 
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

11. Alles in allem werde ich mit einem guten/freudigen Gefühl auf den nächsten Wettkampf/das nächste
Trainingscamp fahren.

o Stimme zu

o
o Neutral

o
o Stimme nicht zu

Bemerkungen: 
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Veranstaltung: ___________________________________________________________________________

Coaching Staff: ___________________________________________________________________________

Name der/des SpielerIn (optional):____________________________________________________________

            Ich möchte, dass mein Feedbackbogen vertraulich behandelt wird. 
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Beilage 

zum Antrag auf Ausstellung einer 
Strafregisterbescheinigung „Kinder- und Jugendfürsorge“

Bestätigung gem. § 10 Abs. 1b Strafregistergesetz 1968

Ich bestätige, dass Frau/Herr

Akademische(r) Grad(e) (vorangestellt)

Familienname

Vorname(n)

Akademische(r) Grad(e) (nachgestellt)

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

1) in meinem Verantwortungsbereich als (Bezeichnung der Tätigkeit)

2) dass diese

Tätigkeit hauptsächlich die Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung, Pflege oder Ausbildung Minderjähriger 
umfasst und

3) die Strafregisterbescheinigung „Kinder- und Jugendfürsorge“ für die Prüfung der Eignung der/des Genannten 
zur Ausübung dieser Tätigkeit benötigt wird.

Dienstgeber bzw. Organisation:

Bezeichnung

Straße, Hausnummer, Stiege, Tür

Postleitzahl, Ort

Staat

Ort, Datum Name, Unterschrift, firmenmäßige Fertigung

berufliche organisierte ehrenamtliche

beschäftigt ist

Zutreffendes bitte ankreuzen / auswählen!

beschäftigt werden soll
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Anhang 4  :  

 Fragebogen zur Abklärung der 
Einstellung zu Nähe und Distanz

Zur Einschätzung neuer MitarbeiterInnen im direkten Kontakt mit Kindern und
Jugendlichen.
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1. Wie darf/sollte ein Coach Ihrer Meinung nach seinen Spielern Zuwendung zeigen (z.B. Ermutigung 
vor Wettkämpfen, Trost bei Niederlagen oder Verletzungen)?

2. Wie darf/sollte ein Coach Ihrer Meinung nach mit Zuwendungsbekundungen von Spielern umgehen, 
z.B. freudige Umarmungen nach Siegen, Trostsuche bei Verletzungen/Niederlagen?

3. Macht es Ihrer Meinung nach einen Unterschied, ob es sich in solchen Situationen um 
gleichgeschlechtliche Konstellationen handelt?

4. Wie ist Ihre allgemeine Haltung zu körperlichem Kontakt mit Spielern? Ja, nein? Wie viel? Unter 
welchen Umständen?

5. Wie ist die Haltung zu Zärtlichkeitsaustausch von Kinder/Jugendlichen untereinander? Z.B. in Form 
von sog. Doktorspielen?

6. Wie würden Sie im folgenden Fallbeispiel reagieren, wenn Sie an Stelle des Assistenztrainers wären?

Eine 15-jährige Sportlerin beginnt, sich für das Training sehr aufreizend zu kleiden und mit dem 
Trainer (25 Jahre alt) zu flirten. Der Trainer ist etwas hilflos in dieser Situation, geht aber teilweise 
auf das Flirten ein. Dem Assistenztrainer fällt dies auf. 
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WERTEKODEX DER AUSTRIAN BASEBALL FEDERATION 

 
 
 

BASEBALL UND SOFTBALL 
EIN SPORT FÜR ALLE 

 
 
 

Die Austrian Baseball Federation, ihre Mitglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Funktionärinnen und 

Funktionäre, bekennen sich zu einem toleranten, gleichberechtigten, interkulturellen und respektvollen 

Miteinander. Fairness, gegenseitiger Respekt, Ehrlichkeit sind für uns genauso wichtige Werte wie 

Zielstrebigkeit, Spaß und Leidenschaft im Sport, aber auch in der Arbeit miteinander. 

 

 

Wir stehen für eine Community, die aus unterschiedlichen Charaktären, aus unterschiedlichen Bereichen der 

Gesellschaft, mit unterschiedlichen Glauben, sexuellen Orientierungen und politischen Gesinnungen 

bestehen und bekennen uns, gerade deswegen, zu einer Gemeinschaft, in der niemand ausgegrenzt wird. 

Rassismus, Extremismus, Gewalt, in welchen Ausprägungen auch immer, sei es sexualisierte, physische 

oder psychische Gewalt und Diskriminierung haben bei uns keinen Platz. 

 

 

Wir stehen für ein Miteinander, in der diese Werte offen gelebt werden und stehen auch für diese ein. Ganz 

besonders dann, wenn gegen diese verstoßen wird, rufen wir zu Zivilcourage auf und stehen für humane 

und gewaltfreie Konfliktlösungen. Die Austrian Baseball Federation ist ein Verband für alle, die nach diesen 

Werten leben und handeln und den Baseball- und Softballsport als positiven Mehrwert in unsere 

Gesellschaft hinaustragen. 

 

 

 Der ABF-Vorstand im März 2018 
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ABF-EHRENKODEX 
 
 
Ich ………………………………………….. verpflichte mich, 
 

 die Werte der Austrian Baseball Federation in meiner Arbeit für den Verband und mit den 

Sportlerinnen und Sportlern zu leben, 

 die Würde der Sportlerinnen und Sportler zu respektieren, unabhängig von Alter, Geschlecht, 

sexueller Orientierung, sozialer und ethnischer Herkunft, Weltanschauung, Religion, politischer 

Überzeugung oder wirtschaftlicher Stellung, 

 alle mir anvertrauten Sportlerinnen und Sportler gleich und fair zu behandeln, 

 keinerlei Gewalt gegenüber Athletinnen und Athleten und allen anderen Personen im sportlichen 

Umfeld anzuwenden, insbesondere keine sexuelle Gewalt oder sexualisierte Übergriffe in Worten, 

Gesten, Handlungen oder Taten, 

 die persönlichen Grenzen und individuellen Empfindungen zu Nähe und Distanz der mir 

anvertrauten Personen zu achten und mich dementsprechend respektvoll zu verhalten, 

 mich bei Konflikten um offene, gerechte und humane Lösungen zu bemühen, 

 die Eigenverantwortlichkeit und die Selbstständigkeit der Sportlerinnen und Sportler zu unterstützen, 

auch im Hinblick auf deren späteres Leben, 

 ein pädagogisch verantwortliches Handeln anzustreben, insbesondere 

o die Selbstbestimmung der mir anvertrauten Sportlerinnen und Sportler zu fördern, 

o Sportlerinnen und Sportler in Entscheidungen, die diese persönlich betreffen, mit 

einzubeziehen, 

o bei Minderjährigen die Interessen der Erziehungsberechtigten zu berücksichtigen,  

 Sportlerinnen und Sportler darüber hinaus zu sozialem Verhalten in der Trainingsgemeinschaft, zu 

fairem Verhalten innerhalb und außerhalb des Wettkampfes und zum nötigen Respekt gegenüber 

allen anderen in das Sportgeschehen eingebundenen Personen sowie zum 

verantwortungsbewussten Umgang mit der Natur und der Mitwelt anzuregen, 

 anzuerkennen, dass das Interesse der Athletinnen und Athleten, ihre Gesundheit und ihr 

Wohlbefinden in die Trainings- und Wettkampfgestaltung, aber auch in die generelle Betreuung 

einzubinden ist, 

 alle meine Trainingsmaßnahmen dem Alter, der Erfahrung sowie dem aktuellen physischen und 

psychischen Zustand der Sportlerinnen und Sportler anzupassen, 

 nach bestem Wissen und Gewissen den Gebrauch verbotener Mittel (Doping) zu unterbinden und 

Suchtgefahren (Drogen-, Nikotin- und Alkoholmissbrauch) vorzubeugen. Ich werde durch gezielte 

Aufklärung und unter Wahrnehmung meiner Vorbildfunktion negativen Entwicklungen 

entgegenwirken. 

 
 
 
 
 

Ort, Datum       Unterschrift 
 

 
 
Als Vorlage für den ABF-Ehrenkodex wurde der Ehrenkodex von 100%-Sport herangezogen und adaptiert. 
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